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Sachverhalt und Aritrãge 

Die am 30. Juni 1983 eingegangene und am 8. Februar 1984 

veröffentlichte europäische Patentanmeldung 
Nr. 83 106 374.8 mit der Veröffentiichungsnummer 
0 099 995, wurde durch die am 31. Oktober 1988 zur Post 

gegebene Entscheidung der Prüfungsabteilung 2.3.02.095 des 
Europäischen Patentamts im Anschlul3 an die mündliche 
Verhandlung vom 3. Oktober 1988 auf der Grundlage des mit 

Schreiben voin 19. August 1988 eingereichten Anspruchs 1 

zurückgewiesen, mit der BegrUndung, daB der Gegenstand 
dieses Anspruchs 

- 	nicht dein Erfordernis des Artikels 123 (2) EPU 
entspreche, 

-. 	zuinindest jedoch mit Rücksicht auf den Stand der 

Technik nach der Druckschrift US-A-2 380 517 nicht 
neu sei, bzw. nibht auf einer erfinderischen 
Tätigkeit beruhe. 

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdeführer am 

15. November 1988 unter Entrichtung der Gebühr Beschwerde 
erhoben. Die Beschwerdebegrundung ist am 4. März 1989 
eingegangen. 

In einer der Ladung zur müñdlichen Verhandlung beigefügten 

Mitteilung vom 29. November 1990 hat die Beschwerdekammer 

u. a. die Frage der erfinderischen Tàtigkeit des Gegen-

stands des geltenden Anspruchs 1 unter Hinweis auf die den 

folgenden Druckschriften 

Dl: US-A-2 380 517; 
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D2: Dr.-Ing. Dieter Kress: "Reiben mit hohen Schnitt-

geschwindigkeiten", Vogel-Verlag Wurzburg (DE), 1975, 

S. 43 und 44; 

- 	D3: FR-A-i 317 605 bzw. 	 - 

D4: DE-B-1 238 743 (die der Druckschrift D3 

zugrunde liegt) 

zu entnehinenden Lehren aufgegriffen. 

IV. 	Eine mündliche Verhandlung hat am 30. Januar 1991 

stattgefunden. 

In der Diskussion ergab sich, daB das Wesen des 

Gegenstands der vorliegenden Anmeldung darin zu sehen 

sei, die Fuhrungsleisten so auszubilden und anzu-

ordnen, daB ihre Au8enfiãchen mit einem Hartstoff 

beschichtet werden kônnen und in der geriebenen 

Bohrung eine Belastung ihrer Làngskanten auf alie 

Fàlle vermieden werde. Aufgrund der geometrischen 

Gegebenheit - Anordnung eines zyiindrischen Körpers 

(Flugkreis der Führungsleisten) in einem 

zyiindrischen Kârper gr68eren Durchmessers (Bohrung) 

- und der daraus sich ergebenden mathematischen 

Beziehungen sei theoretisch nur eine Linienberuhrung 
móglich. 

Der Beschwerdefuhrer beantragte, die Zurückweisungs-

entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgenden 

Unteriagen zu erteilen: 

Ansprüche 1 und 2, Beschreibung (S. 1 bis 4) sowie 

Figuren 1 bis 3, überreicht wãhrend der inündlichen 

Verhandiung. 
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V. 	Der geltende Anspruch 1 lautet wie folgt: 

"Einmesser-Reibahle mit zwei an der Bohrungswandung mit 
-- 	Teilen ihrer AuBenfläche anliegenden, einen zur Werkzeugs- 

achse konzentrischen Flugkreis aufweisenden Führungs-

leisten, die einen kleineren Krünunungsradius aufweisen als 

die Bohrungswandung, dadurch gekennzeichriet, 

daB der Radius der Führungsleisten (3, 4) so gewàhlt 

ist, daB diese in ihrem mittleren Umfangsbereich 

gegen die Bohrungswandung (5) anhiegen und daB 

zwischen der Bohrungswandung (5) und den Führungs-

leisten (3, 4) ein sich derart verjungender Spalt 

ausgebildet wird, daB bei der Bearbeitung der 

Bohrungswand ein zusaminenhàngender Schmierfilm 

aufrechterhalten bleibt, 

- 	daB die Führungsleisten (3, 4) symmetrisch zu ihrer 

Quermnittelebene ausgebildet sind und an beiden Enden 

einen Anschnitt aufweisen, 

- 	daB die Führungsleisten (3, 4) lösbar am Messerkopf 

(1) angeordnet sind und 

- 	daB die Führungsleisten (3, 4) an ihrer AuBenflàche 

mit Hartstoff beschichtet sind." 

Entsche idungsgründe 

Die Beschwerde ist zulàssig. 

Ariderungen 

Die un geltenden Anspruch 1 aufgeführten Merkmale sind in 

der Anmeldung in der ursprünghich eingereichten Fassung, 
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nàmlich in den Ansprüchen 1, 2, 3 und 6 sowie auf Seite 3, 

Zeilen 20 bis 27 der Beschreibung in Verbindung mit der 

Figur 2 offenbart. 

- 	Die Fassung des Anspruchs 2 beruht auf den Ansprüchen 4 

und 5 in der ursprünglich eingereichten Fassung. 

Die Beschreibung (S. 2, Z. 8 bis 16) 1st den geltenden 

Ansprüchen angepaBt, wãhrend die Figuren 1 bis 3 mit denen 

der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung 
übereinstinnnen. 

Die geltende Fassung der vorliegeriden europãischen 

Patentanmeldung 1st daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) 

EPU nicht zu beanstanden. 

Die Figur 1 der vorliegenden europãischen Patentanmeldung 

bzw. die Bilder 32 und 33 auf Seite 43 der Druckschrift D2 

zeigen elne Einmesser-Reibahle mit zwei an der Bohrungs-

wandung mit Teilen ihrer AuBenfláche anliegenden, einen 

zur Werkzeugsachse konzentrischen Flugkreis aufweisenden 

Führungsleisten. Nach den Erlàuterungen des Beschwerde-

führers zu diesem Stand der Technik weiB der Fachniann 

auch, daB bei einer soichen Reibahie der Krüinmungsradius 

kleiner 1st als der der Bohrungswandung aufgrund der 

Tatsache, daB der Schneidendurchmesser gróBer 1st als der 

Führungsleistendurchinesser. 

Gegen die Fassung des Oberbegriffs des geltenden 

Anspruchs 1 bestehen daher keine Bedenken. 

Da bei Einmesser-Reibahlen der obengenannten Art die 

Schneide der im Messerkopf eingesetzten Messerplatte auf 

einem Flugkreis liegt, dessen Radius etwas gröBer ist als 

der Radius des Flugkreises der FUhrungsleisten, stellt 

sich beim Reiben eine Lage des Messerkopfs innerhaib der 
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Bohrung em, die zum Verkanten der Fuhrungsleisten gegen-
über der Bohrungswandung führt. Das bedingt, daB - in 
Drehrichtung gesehen - die vordere Führungsleiste nur mit 

- 	ihrer hinteren Làngskante und die hintere Führungsleiste 
nur mit ihrer vorderen Lãngskante an der Bohrungswandung 
anhiegt, wodurch diese Lãngskanten und der an sie an-
grenzende Bereich infolge hoher Drücke sehr verschleiBen. 
Vor allem wird an der vorderen Lângskante der hinteren 
Führungsleiste der Schmiermittelfilm schon bei 
verhältnismäBig kleinen Schnittdrücken abgeschert. Diesen 
VerschleiB durch Beschichtung der Fuhrungsleisten mit 
einem Hartstoff herabzusetzen, ist nicht möglich, da 
dieser Hartstoff infolge der hohen Kantendrücke zunãchst 
an den Längskanten und danach in dem an die Lângskanten 
angrenzenden Bereich schnell abgerieben wird. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die 
Führungsleisten so auszubilden und anzuordnen, daB em 
Druck auf die Langskanten der Führungsleisten vermieden 
und so die Standzeit der Führungsleisten wesentlich 
verlängert wird. 

Diese Aufgabe wird durch die Lehre des geltenden 
Anspruchs 3. geläst. Nach dieser Lehre 1st nàmlich die 
Einmnesser-Reibahle so ausgebildet und angeordnet, daB die 
Belastung der Langskanten der Führungsleisten entfallen 
und die hydrodynamische Schmnierung ilu Bereich der 
Führungsleisten nicht mnehr unterbrochen wird, wodurch eine 
Beschichtung der AuBenflächen der Führungsleisten mit 
einemn Hartstoff ermnoglicht wird. Dies in Verbindung mit 
der Ausbildung der Fuhrungsleisten symmetrisch zu ihren 
Quermnittelebenen und mit der am Messerkopf lósbaren 
Anordnung der Führungsleisten erhäht deren Standzeit 
wesentlich gegenüber der Standzeit der bekannten 
Führungsleisten, weil durch diese MaBnahmen nicht nur die 
Fuhrungsleisten in einer um 180 0  geschwenkten Lage welter 
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verwendet werden kónnen, sondern auch die Beschichtung 

alleine auf den Führungsleisten einfacher und sicherer 

angebracht werden kann. 

Die Prüfung sãmtlicher im Verfahren und im Recherchen-

bericht genannter Druckschriften ergibt, daB in keiner von 

ihnen eine Einmesser-Reibahle mit alien im geltenden 

Anspruch 1 aufgeführten Merkmaien of fenbart ist. 

Keine der vorliegenden Druckschriften befaBt sich mit der 

Beschichtung der AuBenfláche von Fuhrungsleisten. 

Der Gegenstand des geitenden Anspruchs 1 ist somit neu im 

Sinne des Artikels 54 EPTJ. 

Zur Frage, ob der schriftiich belegte Stand der Technik 

den Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nahelegen konnte, 

1st folgendes auszuführen: 

8.1 	Aus der Druckschrift D2 (s. S. 44 inittlerer Absatz) ist es 

zwar bekannt, die in den Grundkörper eingelóteten 

Führungsleisten zur Ausbildung eines Schmierfilins an den 

Làngskanten anzufasen. Da jedoch durch eine soiche 

Abschràgung der Längskanten der Ubergang nur ein Knick im 

Bereich der Lãngskante bzw. eine geringfügige Verlagerung 

der Längskante in Richtung der Leisteninitte erreicht wird, 

bleibt beim Verkanten der Führungsieisten die Belastung 

der Lãngskanten und ihrer angrenzenden Bereiche 

unverändert. 

8.2 	Die Druckschrift Dl betrif ft eine Einmesser-Reibahie, bei 

der nach den konkreten Ausführungsformen die Schneide 

(12), der Messerkopf (5), der die Form eines an einer 

Seite abgefiachten Kreiszylinders hat, und eine Führungs-

leiste (17) mit kreisförmigen Querschnitt (s. Figur 4), 

oder die Schneide (12) und zwei Führungsieisten (25) mit 
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halbkreisförmigen Querschnitten (s. Figur 5) auf dem 
gleichen Flugkreis liegen. Wie die Figuren auch zeigen, 
sind die KrUmrnungsradien des Messerkopfs und der Führungs- 

- 	leiste bzw. der Fuhrungsleisten kleiner als die der 
jeweiligen Bohrungswandung. Der Zweck dieser Ausbildung 
ist es, die Schneide so abzustützen, dai3 eine glatte 
Bohrung mit gleichbleibendein Durchmesser gebohrt werden 
kann (s. S. 2, 1k. Sp., Z. 20 bis 25). 

Aufgrund der bekannten Anordnung von kreiszylindrischen 
Körpern in einer kreiszylindrischen Bohrung, was un 
übrigen auch bei dem Gegenstand der Anmeldung der Fall ist 
(s. obigen Abschnitt IV.l), ist zwischen den die Em-
messer-Reibahie tragenden Teilen und der Bohrungswandung 
immer nur eine Linienberührung gegeben (s. S. 2, 1k. Sp., 
Z. 8 bis 19, 48 und 49). 

Die der vorliegenden Anmeldung zugrundeliegende 
Problematik einer Eininesser-Reibahle wird im übrigen bei 
der bekannten Einmesser-Reibahle nicht angesprochen, da 
aufqrund der Tatsache, daB die Schneide und die die 
Eininesser-Reibahle an der Bohrungswandung abstützenden 
Teile (Messerkopf, Fuhrungsleisten) auf dem gleichen 
Flugkreis liegen sowie die abstützenden Teile elne 
LinienberUhrung mit der Bohrungswandung aufweisen, das 
Problem der Verkantung von Führungsleisten an einer 
Bohrungswandung nicht auftreten kann. 

In der Druckschrift Dl 1st daher eine durch die 
beanspruchte spezifische Gestaltung der Führungsleisten 
erreichte Verlãngerung der Standzeit weder erwàhnt, noch 
wird sie angeregt. 

8.3 	Die französische Druckschrift D3 bzw. die entsprechende 
deutsche Druckschrift D4 beschreiben einen Bohrkopf mit 
zwei Führungsleisten (11), die an der Bohrungswandung mit 
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Teilen ihrer AuBenflâche anliegen und einen zur 
Werkzeugsachse konzentrischen Flugkreis aufweisen. Die 

- 	 I 	AuBenflãche ist durch eine sich in ihrer Lãngsrichtung 
verlaufende Linie in eine zur Bohrungswandung irn 
wesentlichen paraliele Rastflãche (12) und eine einen 
keiifôrmigen Spalt bildende Einlaufflâche (14) unterteilt. 
Dadurch soil ein AbreiBen des Schrnierrnitteis zwischen den 
Stützflächen der Fuhrungsleisten sowie der Bohrungswand 
verhindert und ein Bohrkopf mit einer rnóglichst langen 
Lebensdauer geschaffen werden. 

Aber auch wenn die Gestaltung der Fuhrungsleisten nach der 
Druckschrift D3 oder D4 den Fachrnann anregen würde, obwohl 
die Problemnatik des Verkantens nicht vorliegt, wie er 
vorzugehen habe, urn bei einer Reibahie nach der Druck-
schrift D2 ein Abscheren des Schrnierrnittelfilrns zu 
vermeiden und dadurch die Standzeit zu erhôhen, bekommt er 
trotzdemn keinen Hinweis auf eine Beschichtung der 
Führungsieisten und deren spezifischen Ausbildung nach der 
Lehre des geltenden Anspruchs 1 zur Lösung der gesteilten 
Aufgabe. 

8.4 	Der Inhalt der übrigen irn Recherchenbericht genannten 
Druckschriften komnmut dern Gegenstand des geltenden 
Anspruchs 1 nicht nãher als das, was der Fachrnann dent in 
den vorausgehenden Abschnitten erórterten Stand der 
Technik entnirnrnt. Sie kónnen daher auch nicht - weder für 
sich noch in Verbindung mit den durch den erörterten Stand 
der Technik vermittelten Lehren - eine Anregung geben, 
aufgrund deren der Fachmann ohne erfinderische Tätigkeit 
zu einer Einrnesser-Reibahle gemnãB der Lehre des geltenden 
Anspruchs 1 gelangen würde. 

8.6 	Der Gegenstand nach dent geltenden Anspruch 1 beruht mithin 
auf einer erfinderischen Tãtigkeit mm Sinne des 
Artikeis 56 EPIJ. 
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9. 	Der geltende Anspruch 1 und der auf ihn rückbezogene 

Anspruch 2, der eine besondere Ausführungsart des Gegen-

stands des Anspruchs 1 betrif ft, sind daher gewàhrbar, so 

daB die Ansprüche in Verbindung mit der Beschreibung und 

den Figuren als Grundlage für die Patenterteilung dienen 

können. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz mit der Auflage 

zurückverwiesen, ein Patent mit den in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Unteriagen zu erteilen (vgl. 

Abschnitt IV. 2.). 

Die Gescháftsstellenbeainte: 
	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
	 C. Andries 
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